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Wer soll es denn machen? 

Fachkräfte?!

Partizipation und Kooperation

Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit öffentliche 

und freie Jugendhilfe

Der Reformprozess: 
Inklusion

Kommunen gestalten: Sozial- und 
Jugendhilfeplanung



Die Expansion…





Altersstruktur der Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe



JFMK Strategiepapier: Handlungsfelder (März 2023)



Verschulung: Employability statt „Bildung“? 

Privatisierung: Bedeutung privater Hochschulen

Verzahnung: Berufsintegrierende bzw. duale 
Ausbildung 

Unübersichtlichkeit

Diversifizierung: Offene Hochschulen, Quereinstieg

Veränderungen in Studium 
und Ausbildung



Das Eigenleben des Fachkräftegebots

• „Listen“ (Kepert 2022)

• Unterschiede in den Bundesländern

• Kaum erklärbare Pfadabhängigkeiten

Hinweise zur
Erlaubnis für den
Betrieb von Einrichtungen
und sonstigen betreuten
Wohnformen
gemäß §§ 45 ff. SGB VIII

Niedersächsisches 
Landesjugendamt





Hat Personalentwicklung in Sozialen Diensten 
(Merchel et al. 2012) schon die notwendige 

Bedeutung?

Kriterien

• Personalbemessung
• Personalrekrutierung
• Onboarding
• Mitarbeiter:innengespräche
• Fortbildung
• Teamsupervision





Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung für 
die Erziehungshilfe insgesamt, allerdings auch regional 

unterschiedlich
***

Der Fachkräftemangel muss auf allen beschriebenen 
Ebenen bearbeitet werden

***
Öffentliche und freie Träger können Personalmanagement 

professionalisieren
***

Das Katastrophennarrativ sollte zumindest strategisch 
verringert werden

1. Zwischenbetrachtung



Perspektive auf die rechtlichen und fachlichen 
Veränderungen



• §1 (1): Recht auf Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, 
gemeinschaftsfähigen und selbstbestimmten Persönlichkeit

• §1 (3) Recht darauf, in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren 
und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben

• §4a: Recht auf Selbstorganisation und Selbstvertretung
• §8 (1): Recht auf unabhängige und bedingungslose Beratung, auch durch freie Träger 
• §8 (4) Recht auf Beteiligung und Beratung in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und 

wahrnehmbaren Form.
• §9a Recht auf Beratung, Vermittlung und Klärung von Konflikten durch unabhängige 

Ombudsschaft
• §36 ff. Recht auf umfassende Beteiligung und auf verständliche, nachvollziehbare und 

wahrnehmbare Form
• §36b Recht auf gutvorbereiteten Übergang
• §37 Recht auf Beratung und Unterstützung der Eltern, auch und besonders bei 

Fremdunterbringung
• §37b Recht auf Schutz in der Pflegefamilie
• §37c Recht auf Perspektivklärung bei Fremdunterbringung
• §41/41a Recht auf Hilfe als junge Volljährige mit coming back option

Stärkung der Rechtsposition von Kindern und 
Jugendlichen durch das KJSG







• Partizipation: Mehr Ideal als Praxis?
• Hilfeplanung als fachliches Instrument der 

Fallsteuerung?
• Zwischen Leistungsbereich und Kinderschutz
• Für Leistungsadressat*innen wenig 

nachvollziehbares Verfahren
• Als Ort der „Herstellung eines Hilfebedarfs“ im 

Sinne von Stigmatisierung und Inszenierung zur 
Leistungsgewährung: „Tribunal über 
Fehlverhalten“ (Liane Pluto)

Kooperation und Partizipation







Partnerschaftliche Zusammenarbeit oder 
Konkurrenz?



Partnerschaftliche Zusammenarbeit oder 
Konkurrenz?



• Fachkräftemangel und Konkurrenz um Fachkräfte

• Pluralisierung und gesellschaftliche Entgrenzung

• Sozialpädagogische Rahmung: Ende der großen 
Erzählungen

• Multiprofessionalität

• Formalisierung des Dialoges

Dynamiken im Dienstleistungsdreieck



Kooperation trotz Konkurrenz (Seckinger 2012)

• Konkurrenz um Zuständigkeit

• Konkurrenz um fachliche Kompetenz

• Konkurrenz der Trägerinteressen

Kooperationsparadox: Gerade die steigende 
Konkurrenz unter Trägern macht eine stärkere 
Kooperation notwendig



In: Epkenhans-Behr, I. (2016). Beziehungsmuster zwischen 
Jugendämtern und freien Trägern : empirische Befunde 
und ein Erklärungsmodell. Wiesbaden: Springer VS, S. 364.

Spannungsfelder in der Beziehung Freier 
und Öffentlicher Jugendhilfe



Blick in den Referentenentwurf: 
Blick auf den Prozess…
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Vorbemerkung
• Der Prozess der Entstehung des IKJHG ist nicht nur ein 

fachlicher, sondern auch politischer Prozess
• Das Resümee könnte sein: Im Grunde bleibt alles wie es ist, 

oder: ein erster Schritt in die richtige Richtung
• Das Gesetz scheint handwerklich viele Fragen aufzuwerfen, 

weil man es allen recht machen wollte (und vielleicht auch 
musste)

• Die meisten Kommentierungen heben jedoch die Möglichkeiten 
des Gesetzes hervor und unterstützen das Vorhaben

• Der weitere politische Prozess scheint aufgrund der Situation 
der „Ampel“ und einigen Landtagswahlen fragil



Was will der Gesetzgeber? 
(Referentenentwurf)

1. Leistungen zur Entwicklung, zur 
Erziehung und zur Teilhabe

2. Verfahrenslotsen
3. Leistungserbringung
4. Regelung der Kostenheranziehung in 

einem inklusiven SGB VIII
5. Länderöffnung
6. Gerichtsbarkeit



Der neue Leistungskatalog…
HzE: 
• Pool-Lösungen für HzE Kinder an Schulen angepasst
• Begriff der “Heimerziehung“ verschwindet: Betreute Wohnformen

Die „neue“ Eingliederungshilfe:
Die Grundnorm: § 35a – Leistungen der EinglH für Kinder mit Behind. (Im Grunde kaum Neues, 
Erweiterung um Geld- und Sachleistungen)
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 35b)
• Früherkennung und Frühförderung (§ 35c)
• Leistungen zur Teilhabe an Schule (§ 35d)
• Leistungen zur Beschäftigung (§ 35e)
• Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 35f)
• Leistungen zur Mobilität (§ 35g)
• Besuchsbeihilfen (§ 35h)
• Pauschale Geldleistungen und gemeinsame Leistungserbringung „Pooling“ (§ 35i)
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Hilfe – und Leistungsplanung
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§ 36 Grundsätze der Hilfe- und Leistungsplanung

(1) Die Hilfe- und Leistungsplanung umfasst insbesondere:

1. Beteiligung des Kindes oder Jugendlichen und des Personensorgeberechtigten in allen 
Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung und Aufklärung nach Maßgabe von Absatz 3

2. Dokumentation der Wünsche des Kindes oder Jugendlichen und des 
Personensorgeberechtigten zu Ziel und Art der Hilfe oder Leistung,

3. Feststellungen über den individuellen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen unter 
Einbeziehung seines engeren sozialen Umfelds[,]

4. Auswahl der zu gewährenden Art der Hilfe oder Leistung sowie deren notwendige 
Ausgestaltung[,]

5. Durchführung einer Hilfe- und Leistungsplankonferenz nach § 36b zur Abstimmung der Art der 
Hilfe oder Leistung und deren notwendiger Ausgestaltung nach Inhalt, Umfang und Dauer unter 
Beteiligung betroffener Leistungsträger

6. Aufstellung und regelmäßige Überprüfung des Hilfe- und Leistungsplans nach Maßgabe von § 
36a.



Kostenheranziehung: 
alle ambulanten Leistungen kostenfrei

Leistungsvereinbarungen: 
Förderung der Freien Jugendhilfe: Bevorzugung von 
inklusiven und an den Interessen der Betroffenen 
orientierten Angeboten

Verfahrenslotsen: Entfristung und Öffnung für andere 
Teilhabeleistungen, z.B. der Krankenkassen

Gerichtsbarkeit: Leistungen der Eingliederungshilfe wird, 
für Angelegenheiten die junge Menschen mit Behinderungen 
betreffen, der Rechtsweg an die Sozialgerichte eröffnet
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Integrierte Planungsprozesse für Kinder und 
Jugendliche

Vieles vermeintlich Neues ist gar nicht nur neu 
(Beteiligung, Kooperation etc.)! JHP ist aktuell nur 

noch wichtiger, das gilt es durch Jugendämter 
anzuerkennen und durch alle anderen lautstark 

einzufordern! Neuer Wind ist jedenfalls da…

Und: Inklusion ernst nehmen! „junge Menschen 
mit Behinderungen oder von Behinderung 

bedrohte junge Menschen mit jungen Menschen 
ohne Behinderung gemeinsam unter 

Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen 
gefördert werden können“ (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 

SGB VIII)



Aufgaben der Jugendhilfeplanung

§ Feststellung von Bestand (Einrichtungen & Dienste), Bedarf (unter 
Berücksichtigung der Interessen Betroffener) und „Planung“ (sowie 
Initiierung) von bedarfsdeckenden Maßnahmen (§ 80 Abs. 1 SGB VIII)

§ Federführend ist (eigentlich) der Jugendhilfeausschuss (§ 71 Abs. 3 SGB 
VIII)

§ Einbezug freier Träger (§§ 4, 80 Abs. 4 SGB VIII) (neue 
Trägerkonstellationen und Akteure!) 

§ Mit dem KJSG neue Anforderungen (Inklusion, Einbezug von 
Selbstvertretungen, Ombudsstrukturen, stärkere Fokussierung des 
Sozialraums…) u.a.
§ Entwicklung von Qualitätsmerkmalen „für die inklusive Ausrichtung der 

Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen 
Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen“ (§ 79a SGB VIII) 

§ Hilfen aus Hand der Kinder- und Jugendhilfe (ab 01.01.2028: § 10 Abs. 4 und 
5 SGB VIII)

§ gemeinsame Förderung unter Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen 
(mit/ohne Behinderung) (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII; sh. n. Folie)



Realität einer inklusiven Planung

Beteiligung von Adressat*innen

Quelle: ISA 2021, S. 28



Aufgabe: Teilhabe- und Inklusionsverständnis im 
KJSG 

– Es „ist ein weiter Begriff von Teilhabe angesprochen, der auf ein 
selbstbestimmtes Interagieren in der Teilnahme an allen 
Lebensbereichen des institutionellen Gefüges des Aufwachsens und 
der informellen Orte des Alltagshandelns abzielt“ (Schröer 2022, S. 41)

– „Inklusion in Kindheit und Jugend bedeutet die Verwirklichung des 
Rechtes auf eine diskriminierungsfreie Teilhabe aller jungen Menschen 
in unserer Gesellschaft und die Ermöglichung einer selbstbestimmten 
Teilhabe in allen Lebensbereichen“ (ebd., S. 38)

Das Teilhabe- und das Inklusionsverständnis muss kommunal 
angeschlossen werden und notwendige Planungs- und 

Entwicklungskooperationen müssen vor diesem Hintergrund identifiziert 
werden.



Sozialraum (wieder) in den Fokus 
rücken

§ 80 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII stellt die Bedeutung des Sozialraums heraus: 
ein dem „Bedarf entsprechendes Zusammenwirken der Angebote von 
Jugendhilfeleistungen in den Lebens- und Wohnbereichen von jungen 
Menschen und Familien“ ist sicherzustellen

Allerdings qua Gesetz ausschließlich auf Leistungen der KJH bezogen! 
Das ist aber vor dem Hintergrund einer sinnvollen JHP kein wirkliches 
Hindernis…

Der Sozialraum als Ort partizipativer Teilhabegestaltungsprozesse 
(Rohrmann 2023) ist unter Einbezug eines erweiterten 

Akteurskreises (wieder) stärker zu berücksichtigen als bisher. 



Aufgabe: Beteiligung
§ Beteiligung in der JHP bisher schwierig, nun noch schwieriger?
§ Adressat*innenorientierte Beteiligungsmechanismen/-formate sind zu entwickeln und zu 

erproben (Kommunikationsformate, Orte, Erweiterung des Methodenrepertoire...)
§ Aufgrund des (für die KJH weitestgehend neuen) hohen Selbstorganisationsgrads von 

Menschen mit Beeinträchtigung wird Beteiligung ggf. stärker und anders eingefordert 
als bisher (Graßhoff & Hinken 2021)

§ Ombudsstellen und Verfahrenslotsen werden zu wichtigen Partnern im Rahmen der 
Bedarfsfeststellung und Maßnahmenentwicklung

§ Ebenso werden Selbstvertretungen (§4a SGB VIII) zu bedeutenden Planungspartnern. 
Es bedarf einer Reflexion hinsichtlich des Beteiligungsformtes (thematischer Bezug, 
Niedrigschwelligkeit, zeitlicher Rahmen…) und unterschiedlicher Dimensionen (Subjekt, 
Interaktion, Institution, Gesellschaft…) (Ilgauds & Loh 2023)

§ Jugendhilfeausschuss und Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII als zentrale Orte 
für JHP müssen vor dem Hintergrund des Einbezugs von Selbstvertretungen 
adressatenorientierter gestaltet werden

Beteiligung in Planungsprozessen wird ggf. aufgrund mangelnder Erfahrungen mit 
neuen Zielgruppen herausfordernder, doch lassen die neuen institutionalisierten 

Formate einen höheren Organisationsgrad hinsichtlich der 
Adressat*innenbeteiligung erwarten!



Aufgabe: Organisations-, Personal- & 
Qualitätsentwicklung

§  Kurzer Blick in die InkluMa-Studie (Hollweg et al. o.J.):
§  51,5 % (n=864) fühlen sich aufgrund ihrer Ausbildung (überwiegend) gut auf eine 

inklusive KJH vorbereitet
§  45,9 % (n=864) fühlen sich durch ihre Einrichtung (überwiegend) gut auf eine 

inklusive KJH vorbereitet 
§  64,4 % stimmen der Aussage, dass ihre Einrichtung bereit für eine inklusive Lösung 

ist, (überwiegend) zu
§  Es gilt den großen Anspruch „inklusive KJH“ zu entmystifizieren 

(Komplexitätsreduktion) und Ansatzpunkte für Organisations- und 
Personalentwicklung zu identifizieren

§  § 79a SGB VIII ernst nehmen und über die einseitige Verpflichtung des 
Jugendamtes hinaus denken. Ergebnisse zur Grundlage des Leistungs-, 
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (§§ 77, 78a ff. SGB VIII) 
machen

Infrastrukturgestaltungsanforderungen bedürfen eines stabilen 
Organisationsfundaments, Wechselwirkungen müssen analysiert werden. 



Aufgabe: Kooperation

§ Die Notwendigkeit zur systematischen Kooperationen bedarf vermutlich 
keiner weiteren Begründung

§ Dennoch kurz: Der „Auftrag: Querschnittspolitik“ (Seckinger 2022, S. 1) 
bedarf vor dem Hintergrund neuer Verflechtungen der interorganisationalen 
Reflexion, um die Forderung, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit 
aufzubauen und weiterzuentwickeln (§ 79 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII), zu 
erfüllen.

Es geht darum,„‚Hand in Hand‘ für die gute Sache [zu] arbeiten, dabei 
strukturelle Hemmnisse quasi en passant [zu] überwinden und auf lokaler 

Ebene ein integriertes und integrierendes Hilfesystem [zu] etablieren“ 
(Düring 2014, S. 146). Dazu sind Erwartungen, Spielregeln… in den neu 

besetzten Kooperationsarrangements abzuklären und transparent 
verbindlich zu machen.



Kommunale Wege in ein inklusives Gemeinwesen für 
Kinder- und Jugendliche

Einbezug von 
Selbstvertretunge

n?

Adressat*innen-
beteiligung?

Qualifizierung und 
Inpflichtnahme des 

JHA?

Datenportfolio?

Verzahnung 
von HP und 

JHP?

JHP als Initiator 
für OE, PE & 
QE - und 
andersrum?

Sozialraum als 
Planungsraum?

Gestaltung der AG 
78?

Beteiligungs-
formate Freie 

Träger? …

…

…

…

…

…

Planungs- und 
SteuerungsverantwortungJHP: Aufgabe des ÖT 

(JHA / Verwaltung)

Gemeinsame 
Förderung junger 

Menschen


